
Information 

über die für periodische Druckschriften maßgebliche n Bestimmungen zur 

Offenlegung 

gemäß §§ 24 und 25 Mediengesetz 1981, BGBl.Nr. 314/1981 idF BGBl. I Nr. 8/2009 

 
• Impressum 

 
§ 24. (1) Auf jedem Medienwerk sind der Name oder die Firma des Medieninhabers und des 

Herstellers sowie der Verlags- und der Herstellungsort anzugeben. 

 
(2) Auf jedem periodischen Medienwerk sind zusätzlich die Anschrift des Medieninhabers 

und der Redaktion des Medienunternehmens sowie Name und Anschrift des Herausgebers 

anzugeben. Enthält ein periodisches Medienwerk ein Inhaltsverzeichnis, so ist darin auch 

anzugeben, an welcher Stelle sich das Impressum befindet. 

 
• Offenlegung 
 

§ 25. (1) Der Medieninhaber jedes periodischen Mediums hat alljährlich die in den Abs. 2 bis 

4 bezeichneten Angaben zu veröffentlichen. Diese Veröffentlichung ist bei periodischen 

Medienwerken in der ersten Nummer und jährlich innerhalb des Monats Jänner, falls aber in 

diesem Monat keine Nummer erscheint, in jeder ersten Nummer nach Beginn eines 

Kalenderjahres im Anschluss an das Impressum vorzunehmen.  

 
(2) Anzugeben sind mit Namen oder Firma, mit Unternehmensgegenstand, mit Wohnort, Sitz 

oder Niederlassung und mit Art und Höhe der Beteiligung der Medieninhaber und, wenn er 

eine Gesellschaft oder ein Verein ist, der oder die Geschäftsführer, die Mitglieder des 

Vorstandes und Aufsichtsrates und die Gesellschafter, deren Einlage oder Stammeinlage 25 

vH übersteigt. Ist ein Gesellschafter seinerseits eine Gesellschaft, so sind auch deren 

Gesellschafter nach Maßgabe des ersten Satzes anzugeben. Übersteigt eine mittelbare 

Beteiligung 50 vH, so ist nach Maßgabe der vorstehenden Bestimmungen auch ein solcher 

mittelbarer Beteiligter anzugeben. 

 
(3) Ist eine nach den vorstehenden Bestimmungen anzugebende Person zugleich Inhaber 

eines anderen Medienunternehmens oder Mediendienstes oder an solchen Unternehmen in 

der in Abs. 2 bezeichneten Art und in dem dort bezeichneten Umfang beteiligt, so müssen 

auch die Firma, der Betriebsgegenstand und der Sitz dieses Unternehmens angeführt 

werden. 

 
(4) Zu veröffentlichen ist ferner eine Erklärung über die grundlegende Richtung eines 

periodischen Druckwerks (Blattlinie) oder sonst eines periodischen Mediums. Im Sinne des 

§ 2 werden Änderungen und Ergänzungen der grundlegenden Richtung erst wirksam, sobald 

sie veröffentlicht sind. 

 


